P&I-Versicherung und Einsatz von bewaffneten Sicherheitskräften an Bord
Mit den in den letzten Jahren stetig zunehmenden Angriffen von Piraten auf Handelsschiffe in dem Golf von Aden und dem indischen Ozean kam schon vor zwei Jahren die Idee auf, bewaffnete Kräfte an Bord von Schiffen einzusetzen. Nachdem die meisten Staaten weiterhin zögern ihren Flotten bewaffnete Kräfte von staatlicher Seite – in Form von Militär oder Polizei – zur Verfügung zu stellen, wird unter den Reedern die Bereitschaft privat angeheuerte Sicherheitskräfte einzusetzen immer größer. Seit Juni dieses Jahres befinden sich beispielsweise an Bord der MV TAIPAN, die jüngst noch Szene einer spektakulären Befreiungsaktion durch niederländische Marineinfanteristen war, vier mit Präzisionsgewehren ausgerüstete Spezialisten eines privaten Anbieters. 

Neben der Frage der generellen, langfristigen Wirksamkeit der Abschreckung und Abwehr von Piraten durch den Einsatz von bewaffnetem Sicherheitspersonal – wodurch allgemein eine weitere Eskalation der Methodenwahl und der Brutalität der Piraten zu erwarten sein kann – ist auch zu beachten, inwiefern dieses Novum mit Hinblick auf den P&I-Versicherungsschutz des Reeders einzuordnen ist. 
Die P&I-Versicherung deckt zwar nicht generell, als genannte Gefahr, die Piraterie. Dennoch werden aus Piraterie resultierende Schäden auch nicht explizit ausgeschlossen. Somit sind alle unter den Deckungstatbeständen von P&I versicherten Schäden, die durch Piraterie entstanden sind, gedeckt. Als wahrscheinliche Schäden sind hierbei Personenschäden in Form von Verletzung oder Tod von Besatzungsmitgliedern und Passagieren denkbar; aber auch durch Piraterie verursachte Umweltschäden oder Wrackbeseitigungen sind theoretisch durch P&I gedeckt, auch wenn die Wahrscheinlichkeit solcher Fälle als gering einzuschätzen ist. 
Generell geht mit dem Einsatz von bewaffneten Sicherheitskräften eine Gefahrerhöhung des versicherten Risikos einher, die in erster Linie durch die erhöhte Wahrscheinlichkeit von verletzten oder getöteten Personen besteht. Diese Gefahrerhöhung berechtigt den P&I-Versicherer zum Ausschluss von Schäden, die durch die Gefahrerhöhung verursacht worden sind. Der Versicherer kann jedoch auch – gegen Forderung eines Zuschlages – die erhöhte Gefahr einbeziehen. Generell muss der Versicherungsnehmer jede signifikante Gefahrerhöhung gegenüber dem Versicherer anzeigen, da er sonst den Versicherungsschutz für aus der Gefahrerhöhung resultierende Schäden verliert und der Versicherer zur fristlosen Kündigung berechtigt ist. Im Falle des Einsatzes von Sicherheitskräften an Bord sollte also eine detaillierte, schriftliche Abklärung mit dem P&I-Versicherer vorab erfolgen. Bei der Auswahl der Sicherheitskräfte sollte auch darauf geachtet werden, dass der entsprechende Anbieter eine eigene Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat, da der P&I-Versicherer dies als Bedingung für die Absicherung der erhöhten Gefahr verlangen wird. 

Ebenso sollte der Reeder darauf achten, dass der Einsatz bewaffneter Kräfte an Bord mit den rechtlichen Rahmenbedingungen seines Flaggenstaates und der Hafenstaaten vereinbar ist, da Strafen oder gar ein Arrest des Schiffes bei Verstößen nicht durch P&I gedeckt sind. 

Es sollte auch in Betracht gezogen werden, dass der Einsatz bewaffneter Kräfte an Bord und die Verwicklung in Feuergefechte die Verwendung schwerer Waffen auf Piratenseite wahrscheinlicher macht. Während durch Schusswaffen verursachte Schäden in den obigen Szenarios durch P&I gedeckt sind, können die durch den Einsatz von Detonationswaffen, wie zum Beispiel den jüngst öfter verwendeten Raketenwerfern, verursachten Schäden in der Regel nicht durch die reguläre P&I-Versicherung, sondern lediglich durch eine spezielle P&I-Kriegsdeckung im Rahmen der Kaskoversicherung gedeckt werden, was generell die Gefahr einer Deckungslücke darstellt.  
Mit Hinblick auf diese vielfältigen zu bedenkenden Aspekte sollte, neben der generellen Frage der Wirksamkeit, ein Einsatz von privaten Sicherheitskräften an Bord wohl bedacht sein.            
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